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Bebauungsplan mit integriertem Grünordungsplan  
„Am Lehmberg”  
 
Textliche Festsetzungen 
(werden zum späteren Zeitpunkt in das Planblatt des Bebauungsplans integriert) 
 
 
1. – Art der baulichen Nutzung 
 

1.1 Es wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein allgemeines Wohngebiet (WA) im  
Sinne des § 4 BauNVO festgesetzt. 

 
1.2 Im allgemeinen Wohngebiet sind, auch ausnahmsweise, nicht zulässig: 
 

- die gemäß § 4 Abs. 3 BauGB Nr. 1–5 ausnahmsweise zulässige Nutzung 
 
2. – Maß der baulichen Nutzung 
 

2.1 Soweit sich aus der Festsetzung der überbaubaren Flächen nicht geringere Werte ergeben, be-
stimmt sich das Maß der zulässigen baulichen Nutzung aus den in der Planzeichnung eingetrage-
nen Grundflächen- und Geschossflächenzahlen sowie aus den nachfolgenden Vorschriften über 
die zulässigen Vollgeschosse. 

 
2.2 Die Zahl der Vollgeschosse wird im allgemeinen Wohngebiet mit den im Planblatt festgelegten 

Geschosszahlen festgesetzt. 
 
 Entsprechend der Festsetzung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans wird das Maß der bau-

lichen Nutzung im allgemeinen Wohngebiet auf max. I +S [ein] Vollgeschosse und ein Sockelge-
schoss für den Bereich WA 1 festgelegt, wobei das Sockelgeschoss ein Vollgeschoss sein darf. Im 
Bereich WA 2 sind max. II [zwei] Vollgeschosse zulässig. 

 
3. – Bauweise 
 

3.1 Im Planblatt ist die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugrenzen definiert. Diese bilden das 
Baufenster.  

 
3.2 Im allgemeinen Wohngebiet sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig.  
 
3.3  Pro Wohngebäude im Planungsgebiet ist die Errichtung von max. 2 Wohnungen zulässig. 

 

Als Wohnung werden in sich geschlossene Einheiten mit eigenem Zugang definiert, welche über die für die  
Führung eines selbstständigen Haushalts notwendigen Nebenräume verfügt. Bei Doppelhäusern definiert sich 
die max. zulässige Anzahl von Wohnungen je Doppelhaushälfte mit eigenem Flurstück.  

 
3.4 Werden durch die Geländemodellierung Stützmauern oder ähnliches auf dem Grundstück  

erforderlich, so ist der Nachweis mittels eines gesonderten Freiflächenplanes zu führen.  
Die Belange des Nachbarschutzes sind zu beachten.  
 

3.5 Eine Überschreitung der Baugrenze durch Hauseingangsüberdachungen oder Balkone ist bis zu 
einer Tiefe von 1,50 m zulässig. Überschreitungen der Baugrenze in Richtung des bestehenden 
Landschaftsschutzgebietes (LSG-00587.01) sind unzulässig. 

 
3.6  Garagen, Carports und Stellplätze sind auch außerhalb des festgesetzten Baufensters zulässig. 
 
3.7  Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO dürfen auch außerhalb des festgesetzten Baufensters errichtet 

werden.  
 
3.8  Gebäude innerhalb der festgesetzten Baumfallzone sind nur zulässig, wenn durch bauliche Maß-

nahmen (z.B. statische Dimensionierung von Baukörpern auf Anprall von Bäumen, Verwendung 
von Betonbauweise statt Holzbauweise u.Ä.) sichergestellt ist, dass für Bewohner der betreffenden 
baulichen Anlagen keine Gefahren aus Anprall von Bäumen entstehen.  

 
3.9 Auffüllungen des natürlichen Geländes sind bis zu einer Höhe von jeweils max. 0,50 m zulässig. 

Abgrabungen des natürlichen Geländes sind bis max. 2,50 m unter dem bestehenden natürlichen 
Gelände zulässig. Der Anteil des Abgrabungsbereichs darf 40 % der Grundstücksfläche nicht über-
schreiten. 
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Hinweis: Abgrabungsflächen für die Fundamente und Gebäude (z.B. Keller) sind keine relevanten Flächen im 
Sinne dieser Festsetzung.. Es wird empfohlen anfallendes Aushubmaterial, soweit möglich, vor Ort weiterzu-
verwenden bzw. wieder einzubauen. Oberboden ist sachgerecht zwischenzulagern und wieder einzubauen. 
Auf den besonderen Schutz des Mutterbodens und die sonst. Vorgaben zum Umgang und Schutz von Boden 
wird hingewiesen. Bauarbeiten sollen möglichst bodenschonend durchgeführt werden.  

 
4. – Dachgestaltung 
 

4.1 Es sind Satteldächer, versetzte Satteldächer sowie Flachdächer zulässig. 
 
 Tonnendächer, Walmdächer, Zeltdächer und Pultdächer sind im Planungsgebiet unzulässig. Für 

Terrassenüberdachungen, Hauseingangsüberdachungen, Wintergärten und sonstige Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO finden die zuvor genannten Festsetzungen keine Anwendung.  

 
4.2 Es sind auf mindestens 20 % der Hauptdächer der nutzbaren Dachfläche Anlagen zur Nutzung der 

Sonnenenergie zu installieren (Solarpflicht). Vorrangig sind Photovoltaikmodule zur lokalen Strom-
erzeugung zu installieren. Ersatzweise sind auch Solarwärmekollektoren zulässig. Diese sind flä-
chenbündig in die Dachfläche oder aufgeständert im Verlauf mit der Dachneigung anzubringen. 
Bei Dächern mit Dachneigungen < 40° dürfen vorgenannten Anlagen, unabhängig von der Dach-
form, mit einem Neigungswinkel bis zu 45° errichtet werden.  

 
4.3 Dachgauben: 
 Dachgauben sind als Einzelgauben mit Satteldach, Flachdach oder Schleppdach mit einem Min-

destabstand von 1,5 m vom Ortgang zulässig. Die Oberkante First der Gaube muss min. 50 cm 
unterhalb der Oberkante First des Hauptdaches liegen. Die Gesamtbreite aller Dachgauben darf 
max. 1/3 der jeweiligen Dachfläche betragen. Die Eindeckung der Gauben hat in Material und Farbe 
wie das Hauptdach zu erfolgen. Zulässig ist auch die Eindeckung aus beschichtetem Metall (z. B. 
Titanzink, Kupfer, etc.) in nicht glänzender Ausführung. 

 
4.4 Dachbegrünung 

Flachdächer sind mindestens als extensives Gründach mit einer Substratschicht von mind. 8 cm 
„Sedumteppich“, bevorzugt unter Verwendung von Arten gemäß Pflanzliste F und ggf. Einbringung 
von geeigneten Leguminosen / Kräutern und Gräsern herzustellen und zu erhalten.  

 
5. – Garagen und Stellplätze 
 

5.1 Der Stellplatznachweis hat entsprechend der Richtzahlen der Verordnung über den Bau und Be-
trieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (Stellplatzsatzung der Stadt 
Altdorf) in aktueller Fassung (zurzeit Fassung zuletzt geändert am 17.08.2021) zu erfolgen. 

 
Hinweis: Als Wohnung werden in sich geschlossene Einheiten mit eigenem Zugang definiert, welche über die 
für die Führung eines selbstständigen Haushalts notwendigen Nebenräume verfügt. Eine Einliegerwohnung 
bei Einfamilienhäusern gilt als eigene Wohneinheit, wenn diese die für eine selbständige Haushaltsführung 
erforderlichen Nebenräume und Funktionen besitzt. Die relevante Wohnfläche ist gem. Wohnflächenverord-
nung (WOFlV) in aktueller Fassung (zurzeit Fassung vom 25.11.2003) zu ermitteln und jeweils auf volle m² 
nachvollziehbar auf- oder abzurunden.  

 
5.2 Die Zufahrten und Stellplätze auf den privaten Grundstücken sind soweit andere wichtige Gründe 

dem nicht widersprechen, versickerungsfähig auszuführen (z.B. als Schotterrasen, Rasengitter-
steine, Pflaster mit Rasenfuge). 

 
6. – Örtliche Bauvorschriften gemäß Art. 81 BayBO 
 

6.1 Mülltonnen 
 Die Mülltonnenstandorte sind in ausreichender Anzahl im Bauantrag nachzuweisen. Sie sind so 

aufzustellen, dass sie von der Straße nicht eingesehen werden können. Am Tage der Abholung 
sind die Behältnisse für Restmüll und Wertstoffe entsprechend der jeweils gültigen Satzung zur 
Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen im Landkreis Nürnberger Land 
(Abfallwirtschaftssatzung) an den öffentlichen Verkehrsflächen bzw. auf den dafür vorgesehenen 
Sammelstellen bereitzustellen bzw. ist eine Müllabholung durch einen privaten Entsorger sicherzu-
stellen. 

 
6.2 Einfriedung 
 
 Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum dürfen eine maximale Höhe von 1,25 m über dem  

Straßenniveau nicht überschreiten. Einfriedungen zwischen den privaten Grundstücksflächen dür-
fen eine maximale Höhe von 2,00 m über dem Gelände nicht überschreiten.  
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 Zwischen Boden und Unterkante Einfriedung (Zaun) ist ein Abstand von 15 cm, im Sinne der Durch-
lässigkeit für Tiere, freizuhalten. Tiergruppenschädigende Anlagen oder Bauteile (z. B. Stachel-
draht u. ä.) sind nicht zulässig. 

 
6.3 Entwässerung 
 Die Entwässerung des Planungsgebietes erfolgt im Trennsystem. Das häusliche Schmutzwasser 

ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten.  Dach- und Oberflächenwässer sind, so-
weit es die Vorschriften, die Nutzung und die örtlichen Gegebenheiten zulassen, vorrangig auf dem 
Grundstück zu versickern. Im Übrigen sind Dachflächen- und Oberflächenwasser zunächst in eine 
private Zisterne einzuleiten.  

 
 Je Grundstück für Einzelhäuser, Doppelhaushälften ist eine Zisterne mit einem Dauerstauvolumen 

von mind. 5 m³ zu errichten. Zisternen können mittels Überlauf an die nächste Vorflut angeschlos-
sen werden.  

 
 Die Entwässerungssatzung der Stadt Altdorf ist zu beachten. 
 
 Hinweis: Bei Ableitung von Niederschlagswasser in die Vorflut ist ggf. eine gesondertes Wasserrechtliche 

Erlaubnis zu beantragen.  

 
7. – Grünordnung und Artenschutz 
 

7.1 Die im zeichnerischen Teil mit „zu erhalten“ gekennzeichneten Einzelbäume,sind zu erhalten und 
während der Baumaßnahme ggf. geeignete Schutzmaßnahmen zu schützen. Abgängige Gehölze 
bzw. entstanden Lücken sind durch geeignete Nachpflanzungen zu ersetzen. 
 
Hinweis: als geeignete Schutzmaßnahmen kommen insbesondere in Betracht:  
- Stationärer Baumschutzbretterzaun: In Vorbereitung zu den Baumaßnahmen sind stationäre Baum-

schutzzäune (Holzpfosten fest im Boden verankert) gemäß RAS LP an den  an das Bearbeitungsgebiet 
angrenzenden Bäume, jeweils entlang bzw. außerhalb der Kronentraufe und ggf. entlang bautechnischer 
Verbauten anzulegen und währen der gesamten Baumaßnahmen regelmäßig auf Unversehrtheit zu 
überprüfen und zu unterhalten.  

- Stammschutz: Sollte eine Freihaltung des Kronentraufenbereichs nicht möglich sein, so ist ein Stamm-
schutz fachgerecht herzustellen und während der gesamten Baumaßnahme zu unterhalten. Mindestan-
forderungen: 30 mm Brettstärke, Höhen bis 2,50 m, Wurzelüberfahrschutz, Geovlies 3-lagig, darüber 10 
cm Sandauflage und 30 cm Schotter 16/32.  

- Grabungsarbeiten im Wurzelbereich: 
Bei Grabarbeiten im Wurzelbereich ist ein Wurzelvorhang gemäß RAS LP 4 und ZTV-Baumpflege fach-
gerecht herzustellen.  

- Herstellung von Versorgungstrassen im Nahbereich der Bäume: Bei Herstellung der erforderlichen Ver-
sorgungstrassen muss im Nahbereich zu erhaltender Bäume vorab eine Wurzelraumuntersuchung (z.B.: 
Georadar, Schürfgrube, etc.) stattfinden und entsprechend der vorgefundenen Wurzelintensität geeig-
nete Schutzmaßnahmen erfolgen. 

 
7.2 Gestaltung nicht überbauter privater Grundstücksflächen 
 Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind naturnah als Grünfläche zu gestalten 

und dauerhaft zu unterhalten. Sie sind auch durch die Pflanzung von standortheimischen, autoch-
thonen Bäumen und Sträuchern entsprechend der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen 
zu begrünen.  

 
 Es wird empfohlen, für die Bepflanzungen vorrangig Arten aus der als Anlage beigefügten Pflan-

zenvorschlagliste zu verwenden.  
 

Flächenhafte Kies- /Schotter- /Splittschüttungen aus mineralischen Granulaten (z.B. Schotterpa-
ckungen aus Granit, Basalt, Glas, etc.) oder ähnliche Beläge sind auf Vegetationsflächen unzuläs-
sig. Ausgenommen sind Spritzschutzstreifen um Gebäude mit einer maximalen Breite von 0,40 m 
notwendige Randstreifen von Dachbegrünungen, und Flächen < 1,5 m² und versickerungsfähige 
Wegeflächen aus Stein und Kies.  

 
 
 Pro 400 m² Grundstücksfläche ist ein großkroniger Laubbaum oder Obsthochstamm zu pflanzen 

und dauerhaft zu unterhalten, mindestens jedoch 1 Baum pro Grundstück. Die Pflanzung muss 
spätestens ein Jahr nach der baurechtlichen Abnahme der Bebauung vorgenommen werden. Für 
die im Planblatt dargestellten Baumpflanzungen in privaten Grünflächen besteht ein Pflanzgebot. 
Grundsätzlich sind landschaftsraum-untypische Koniferen und Hecken aus Nadelgehölzen unzu-
lässig. 
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 Hinweis: Der jeweils vorgeschriebene Mindestabstand zur Grenze für Bäume und Hecken gem. AG BGB in 
aktueller Fassung sind einzuhalten. Den bauordnungsrechtlichen Genehmigungsunterlagen ist ein Freiflä-
chengestaltungsplan beizufügen. In diesem sind die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind mit der geplanten 
Lage artenspezifisch darzustellen. Rand- und Sockeleinfassungen der baulichen Anlagen aus Kies oder 
Schotter im Sinne des Spritzschutzes gelten nicht als Stein- und Kiesgärten. 

 
7.3 Sicherung des Oberbodens 
 Vor Beginn der einzelnen Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden abseits vom Baubetrieb 

in Bodenmieten zu lagern. Wird der Oberboden während der Vegetationszeit (Sommerhalbjahr) 
über mehr als drei Monate gelagert, so ist er mit Kräutern (Lupinen, Senf, Klee o. ä.) anzusäen, um 
ihn vor Güteverlusten, unerwünschten Aufwuchs (Verunkrautung) sowie Erosion zu schützen. 

 

 Hinweise: Die Auswahl der zu verwendenden, festgesetzten Gehölze soll sich an der Vorschlagsliste mit emp-
fohlenen Pflanzqualitäten orientieren, solange dies nicht anders bestimmt ist. Die Pflanz- und Bodenarbeiten 
betreffenden DIN-Normen sind einzuhalten, insbesondere: DIN 19731, DIN 18915, DIN 18916, DIN 18917, 
DIN 18918 und DIN 18920. 

 

7.5 Artenschutz 
 Zur Vermeidung von Artenschutzrechtlichen Auswirkungen aus den Planungen sind nachfolgende 

Maßnahmen durchzuführen und zu beachten: 
 
  CEF-Maßnahme: 

1. Schaffung von Fledermausquartieren im unmittelbaren Umfeld: 
 Mit einem ausreichenden Vorlauf (ca. ein Jahr) sind an geeigneten Bäumen oder Gebäudlich-

keiten Fledermauskästen verpflichtend anzubringen. Hierzu eignen sich an Bäumen Fleder-
mauskästen aus Holzbeton. Aufgrund der lokalen Bedeutung des Quartiers ist eine ausrei-
chende Anzahl zur Verfügung zu stellen, weshalb vorgeschlagen wird im Umfeld 30 Fleder-
mauskästen anzubringen. Diese müssen an frei anfliegbaren Bäumen oder Gebäuden in Süd- 
bzw. Ostexposition durch einen Experten angebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
Kastengruppen von mindestens 5 Stück gebildet werden. Es besteht ein Zugriff auf die nördlich 
angrenzenden Waldbereiche, weshalb eine Anbindung hier sinnvoll ist. 

 
2. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist zu überprüfen, die Kästen müssen kontrolliert und gewartet 

werden. 
 
 Vermeidungsmaßnahmen: 

1. Zur Vermeidung von artenrechtlichen Verbotstatbeständen durch den Eingriff in Sommerquar-
tier von Fledermäusen ist ein Abriss oder Abbau des Spaltenquartiers (Bestandsgebäude) für 
Fledermäuse im Bereich der Blechverschalung nur im Zeitraum zwischen Ende November und 
Ende Februar (Zeit mit der geringsten Wahrscheinlichkeit für einen Besatz) zulässig.  
 

2. Vor dem Abbau des Spaltenquartiers ist dieses durch einen Experten auf aktuellen Fleder-
mausbesatz zu überprüfen. Ein Abriss kann nur erfolgen, wenn keine Fledermäuse anzutreffen 
sind. 
 

3. Außenbeleuchtungsanlagen im Planungsgebiet sind mit LED-Leuchtmitteln in den Farbtönen 
Kaltweiß bis Neutral-Warmweiß auszuführen, um die Anlockwirkung auf Insekten als Nah-
rungsquelle zu minimieren. Leuchtkörper und Reflektoren sind so auszurichten, dass diese vor-
rangig auf den Boden gerichtet sind.  

 

8. – Versorgungsleitungen 
 

Versorgungsleitungen (auch Telekommunikationsleitungen) sind aus städtebaulichen Gründen unterirdisch 
zu verlegen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB). Zwischen geplanten Baumstandorten und geplanten Versor-
gungsleitungen ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt GW 125, ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. 
Die Sparten der Versorger sind zu koordinieren und soweit möglich in der Erschließungsplanung gemein-
same Leitungstrassen zu bestimmen. 
 

9. – Grund- und Oberflächenwasser 
 

Bei Auftreten von Grundwasser und/oder Schichtenwasser müssen Keller gegen drückendes Wasser durch 
wasserdichte Wannen gesichert werden, das dauerhafte Absenken des Grundwassers sowie das Einleiten 
in die Kanalisation sind verboten. Eine eventuelle Grundwasserabsenkung während der Bauzeit bedarf 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Veränderungen des natürlichen Oberflächenwasserabflusses zum 
Nachteil der Nachbargrundstücke sind verboten. Die Grundstückseigentümer haben sich selbst gegen 
Oberflächenwasserereignisse zu schützen. 
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Anlage 1 Vorschlagliste Bepflanzungen im Planungsgebiet  

 
Pflanzliste A - Großkronige Bäume: 

Aesculus i.A / i.S. Kastanie i.A / i.S.  
Castanea sativa Eßkastanie  
Fagus sylvatica Rotbuche 
Platanus Platane 

 
 
Pflanzenliste B - Mittelkronige Bäume: 
 

Acer campestre Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Corylus colurna Baum-Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffigeliger Weißdorn 
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 
Malus communis Garten-Apfel 
Malus sylvestris Holzapfel 
Malus i.S. Apfel i.S 
Prunus avium Vogelkirsche 
Pyrus communis Gartenbirne 
Pyrus pyraster Wildbirne 
Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche 
Sorbus domestica Speierling 
Sorbus torminalis Elsbeerbaum 

 
 
Pflanzenliste C - Sträucher: 
Sträucher >2 m: 

Acer campestre Feld-Ahorn 
Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne 
Cornus mas Kornelkische 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Strauch-Hasel 
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus * Pfaffenhütchen * 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa i.A. Rosen i.A. 
Salix i.A. Weiden i.A. 
Salix purpurea Purpurweide 
Sambucus nigra * Schwarzer Holunder * 
Viburnum lantana * Wolliger Schneeball * 
Viburnum opulus * Gemeiner Schneeball * 

 
Fortsetzung Pflanzenliste C - Sträucher: 
Sträucher < 2 m: 

Berberis i.A * Berberitze * 
Cytisus scoparius Besenginster 

Rosa i.A. niedrig Rose i.A. niedrig 
Rubus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Spirea i.A. Spirea i.A. 
Symphoricarpos i.A. /i.S. * Schneebeere * 
Ribes i.A. Johannisbeere i.A. 

 
 
Pflanzliste D - Kletterpflanzen: 

Clematis vitalba * Waldrebe * 
Clematis i.A. starkwüchsig * Waldrebe i.A. * 
Hedera helix Efeu 
Lonicera i.A. * Lonicera i.A. * 
Ribes Johannisbeere 
Rosa i.S. Kletterrosen i.S. 
Vitis vinifera Wilder Wein 

 
 
Pflanzliste E - Heckenpflanzen: 

Acer campestre Feld-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Fagus sylvatica Rotbuche 

 
 
Pflanzliste F - Dachbegrünung: 
Sedum-Ansaaten:  

Sedum i.A. / i.S Fetthennen i.A / i.S 
 
Gräser: 

Agrostis tenuis Rotes Straußgras 
Festuca ovina Schafschwingel 
Festuca rubra Rotschwingel 

 
Kräuter / Stauden: 

Dianthus carthusiano-
rum 

Karthäusernelke 
 

Hierarcium pilosella Kleines Habichtkraut 
 

Potentilla verna Frühlingsfingerkraut 
 

Pflanzliste G - Bäume im Straßen- und Verkehrsflächenbereich: 
geeignete Arten nach GALK-Straßenbaumliste, vorrangig Arten mit der Verwendbarkeit "geeignet" oder  
"gut geeignet". 
 
Hinweis: 
Die gültigen FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) für die Planung, 
Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen zu beachten. * Kennzeichnung als giftige Pflanze: Vor der Verwendung 
an oder in der Nähe von Kinderspielplätzen, Kindergärten und -tagesstätten sowie in Hausgärten, die Kindern als 
Spielort dienen, wird gewarnt. (Quellen: Bekanntmachung einer Liste giftiger Pflanzenarten v. 10.03.1975 des Bundes-
ministers für Jugend, Familie und Gesundheit, BfR, „Risiko Pflanze - Einschätzung und Hinweise 2017 sowie GIZ Bonn) 
 
 
 


